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1. Amt für Kinder, Jugend und Familie;
Kostenbeitragssatzung Kindertagespflege

Satzung über die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag
gem. § 90 SGB VIII bei Kindertagespflege
im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

-Kostenbeitragssatzung Kindertagespflege-

Aufgrund der Artikel 17 und 18 der Landkreisordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 826), zuletzt
geändert durch §§ 4,5 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S.
385, 386) , der Artikel 1, 2 und 8 Kommunalabgabegesetz (KAG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. S.
264), zuletzt geändert durch § 12 des Gesetzes vom 24. Juli 2023
(GVBl. S. 385) und der §§ 22 bis 24 und § 90 Sozialgesetzbuch,
Achtes Buch (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom
11.09.2012 (BGBl. I. S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. I 2024 I Nr. 152) erlässt der Land-
kreis Garmisch-Partenkirchen folgende Satzung:

§ 1 Kostenbeitragspflicht
Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kin-
dern in qualifizierter Kindertagespflege nach den §§ 22 - 24 SGB
VIII wird gemäß § 90 Absatz 1 Nr. 3 SGB VIII durch den Landkreis
Garmisch-Partenkirchen als Träger der öffentlichen Jugendhilfe
ein öffentlich-rechtlicher Kostenbeitrag erhoben.

§ 2 Beitragspflichtiger Personenkreis
1. Beitragspflichtig sind die Eltern, mit denen das Kind zusam-

menlebt, und das Kind. Lebt das Kind nur mit einem Eltern-
teil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern (§ 90
Abs. 2 Satz 2 SGB VIII).

2. Beitragspflichtig sind auch Personen über 18 Jahren, die
aufgrund einer Vereinbarung mit dem Personensorgeberech-
tigten nicht nur vorübergehend überwiegend die Personen-
sorge für ein Kind ausüben, qualifizierte Tagespflege bean-
tragen und einen Betreuungsvertrag abgeschlossen haben.

3. Beitragsschuldner sind die Personen im Sinne von Absatz 1
und 2. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Beitragsmaßstab
1. Der monatliche Beitrag wird unter Berücksichtigung des ver-

traglich vereinbarten Umfangs der Kindertagespflege (wö-
chentliche Buchungszeit) festgesetzt. Er ist unabhängig von
der tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungszeit.

2. Betreuungsstunden während der Nacht zwischen 22:00 Uhr
und 6:00 Uhr fließen mit 25 % in die Berechnung der wö-
chentlichen Betreuungsstunden gemäß Absatz 1 ein.

§ 4 Beitragssatz
1. Der Beitragssatz soll einen ungefähren Mittelwert der

Beiträge in den Kindertageseinrichtungen im Landkreis
Garmisch-Partenkirchen für Kinder unter 3 Jahren (Kinder-

krippen) betragen. Er ist gemäß Art 20 Satz 1 Nr.3 BayKiBiG
auf maximal die 1,5-fache Höhe des staatlichen Anteils
der kindbezogenen Förderung nach Art. 21 BayKiBiG be-
grenzt.

2. Die hieraus resultierende Höhe des Beitrages ergibt sich
aus der als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Kostenbei-
tragstabelle unter Berücksichtigung der Staffelung nach der
wöchentlichen bzw. durchschnittlich täglichen Buchungszeit.
Zukünftige Änderungen der Kostenbeitragstabelle werden
vom Jugendhilfeausschuss beschlossen und amtlich bekannt
gemacht.

§ 5 Entstehen und Fälligkeit des Beitrages
1. Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn des Monats, in dem

das Kind in die qualifizierte Kindertagespflege aufgenom-
men wird. Sie erstreckt sich auf jeden Kalendermonat, in
dem sich das Kind zumindest zeitweise in Kindertagepflege
befindet. Beginnt die Kindertagespflege am oder nach dem
15. eines Monats oder endet sie vor diesem Termin, reduziert
sich der Beitrag für diesen Monat um die Hälfte. Ferien- und
Krankheitszeiten des Kindes berühren die Kostenbeitrags-
pflicht nicht. Die Kostenbeitragspflicht wird auch durch die
Urlaubs- und Krankheitszeiten der Tagespflegeperson nicht
berührt, wenn diese durch eine Ersatzbetreuungsperson
vertreten werden kann.

2. Über die Höhe des zu leistenden Beitrages ergeht ein schrift-
licher Bescheid. Der Beitrag ist monatlich, jeweils spätestens
zum 10. eines jeden Monats zur Zahlung fällig. Die Zahlungen
sollen vorrangig auf das Konto des Trägers erfolgen, der die
Tagespflege im Landkreis Garmisch-Partenkirchen organi-
siert und durchführt.

3. Rückständige Beiträge können im Vollstreckungsverfahren
beigetrieben werden. Kommt der Beitragsschuldner seiner
Zahlungspflicht im Ganzen oder zu einem erheblichen Teil
schuldhaft an zwei aufeinanderfolgenden Monaten nicht
nach, kann die Förderung in Kindertagespflege eingestellt
werden.

§ 6 Erlass und Übernahme des Beitrages
Der Beitrag wird von der wirtschaftlichen Jugendhilfe des Amtes
für Kinder, Jugend und Familie Garmisch-Partenkirchen über-
nommen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen des § 90
Abs.4 SGB VIII vorliegen. Dazu gehören insbesondere das Stellen
eines Antrags und die Unzumutbarkeit der Übernahme beim
Beitragspflichtigen.

§ 7 Auskunfts- und Anzeigepflichten
1. Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten För-

derzeitraums verpflichtet, dem Landkreis Garmisch-Par-
tenkirchen oder dem Kinderbüro Garmisch-Partenkirchen
Veränderungen der für die Bemessung des Beitrages maß-
geblichen Tatsachen unverzüglich mitzuteilen und die erfor-
derlichen Nachweise vorzulegen. Hierzu gehört insbesonde-
re die Änderung des Wohnortes.

2. Kommen die Beitragspflichtigen vorsätzlich oder fahrlässig
ihrer Auskunfts- und Informationspflicht nicht oder nicht
rechtzeitig nach, sind sie zum Ersatz des daraus entstehen-
den Schadens verpflichtet.

§ 8 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.09.2024 in Kraft und ersetzt die alte Sat-
zung vom 26.01.2015.

Garmisch-Partenkirchen, den 10.06.2024

Anton Speer
Landrat
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Wöchentliche Buchungszeit Durchschnittliche tägliche Betreuungszeit Monatlicher Elternbeitrag

Bis 10 Stunden Bis 2 Stunden 111,00 €
10,1 bis 15 Stunden >2 bis 3 Stunden 144,00 €
15,1 bis 20 Stunden >3 bis 4 Stunden 187,00 €
20,1 bis 25 Stunden >4 bis 5 Stunden 271,00 €
25,1 bis 30 Stunden >5 bis 6 Stunden 291,00 €
30,1 bis 35 Stunden >6 bis 7 Stunden 311,00 €
35,1 bis 40 Stunden >7 bis 8 Stunden 348,00 €
40,1 bis 45 Stunden >8 bis 9 Stunden 392,00 €
Über 45 Stunden >9 Stunden 435,00 €

Landkreis – Optimismus sieht
andersaus:„DieSachekannbö-
se enden“, sagt Stefan Märte,
der Leiter des Amts für Kinder,
Jugend und Familie, in der Sit-
zung des Jugendhilfeausschus-
ses. „Da kommt noch einiges
auf uns zu“, stimmt Landrat
Anton Speer (Freie Wähler) zu.
WasdenbeidenHerrendieSor-
genfalten auf die Stirn treibt,
ist der Anspruch auf ganztägi-
ge Förderung für Grundschul-
kinder ab dem Schuljahr 2026/
27. Nicole Scholten informierte
über den aktuellen Stand der
Dinge–undder istnichtgerade
verheißungsvoll.
Die Jugendhilfeplanerin be-

richtete vonvielenoffenenFra-
gen und ungeklärten Zustän-
digkeiten beim Rechtsan-
spruch Ganztag. „Da warten
wirnochaufKonkretisierung“,
sagteScholten. Siemonierteet-
wa die fehlende Regelung bei
Zuständigkeiten für die Ferien-
betreuung – infrage kommen
Landkreis, Gemeinde oder
Schule. „Das bereitet uns größ-
tes Bauchweh.“ Zudem gebe es
keine gesetzlichen Rahmen-
bedingungen – und die perso-
nellenRessourcenbei allenAk-

teurenwieJugendhilfe,Schule,
Gemeinden und Trägern fehl-
ten. In jedem Fall bedeute der
Ganztagsanspruch ab1. August
2026 eine „neue Herausforde-
rung“. Erstmal müssten die
Einrichtungen die Öffnung auf
16 Uhr ausweiten – auch am
Freitag.
Hintergrund ist das Gesetz

zurganztägigenFörderungvon
Kindern im Grundschulalter.
Ab August 2026 soll dies zu-
nächst für alle Erstklässler gel-
ten, derAnspruch indenFolge-
jahren um je eine Klassenstufe
ausgeweitet werden, damit ab
August 2029 jedes Grundschul-
kind einen Anspruch auf ganz-
tägige Bildung und Betreuung
hat. „Der Rechtsanspruch ist
berechtigt. Doch er trifft auf
Zeitphänomene – und wir ha-

ben Fachkräftemangel“, beton-
te Märte. Dazu kommt: Der
Rechtsanspruch soll sowohl in
Horten als auch in der Mittags-
betreuungerfülltwerden.
Der Amtsleiter berichtete

von einer „gelähmten Grund-
stimmung in der Jugendhilfe“.
Derzeit sei die Lage schon so
dramatisch, dass Gruppen ge-
schlossen werden müssten,
weil zu wenig Erzieherinnen
parat stünden. „Und jetzt gibt
es einen zusätzlichen Rechts-
anspruch“, warf Märte in den
Raum. Er wagte einen Blick in
die Zukunft. Es drohe eine Be-
schwerdeflut vonEltern, deren
Kinder keinen Ganztagsplatz
bekommen. „Diese Klagewelle
trifft den Landkreis, über die
Kreisumlage trifft esdannauch
die Gemeinden“, bedauerte er.
Der Amtsleiter warb darum,
Dinge zu improvisieren und
die Kommunen am Planungs-
prozesszubeteiligen.
Einige Lösungsansätze gibt

es. Scholtenwilldermöglichen
Klagewelle mit „guter Pla-
nung“ begegnen. Sie warb da-
für, dass das Ferienbetreuungs-
angebot für Grundschulkinder
aller Gemeinden der kommu-

nalen JugendarbeitBestandha-
ben solle. Der Preis für den
Rechtsanspruch Ganztag: „Das
kostetGeldundpersonelleRes-
sourcen.“ In der Jugendhilfe-
planung brauche es eine zu-
sätzliche halbe Stelle zur Koor-
dinierungmitdenGemeinden.
Bei der Finanzierung stellte sie
Möglichkeiten durch Eltern-
beiträge, den Kreishaushalt
unddieGemeindenvor.
Die Gleichstellungsbeauf-

tragte Ulrike Leimig warb da-
für, mehr Frauen in die Berufs-
tätigkeit zu bringen. Veronika
Jones-Gilch (Grüne) forderte
flächendeckende Betreuung
für Grundschüler. Das Manko:
„Wir haben die Fachkräfte,
aber die Frauen können nicht
arbeiten, weil die Betreuung
fehlt.“ Sie wollte wissen:
„Droht die große Klagewelle?
Sind wir auf der Insel der
Glückseligen oder haben wir
weniger Plätze als Bedarf?“
Scholten machte Mut: „Wir
können das schaffen.“ Einen
Hoffnungsschimmer hatte
auch Speer. Das Thema stehe
bei derBürgermeisterdienstbe-
sprechung auf der Tagesord-
nung. ALEXANDER KRAUS

Droht die große Klagewelle?
Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung: Viele offene Fragen

Nicole Scholten
ist die Jugendhilfeplanerin.

Garmisch-Partenkirchen – 207
Schüler der Grundschule Gar-
misch an der Burgstraße hat-
tenbeimalternativenSportfest
– welches in dieser Form zum
ersten Mal organisiert wurde –
viel Spaß. Im sportlichenWett-
bewerb maßen sich die Mäd-
chenundBubenanverschiede-
nen Stationen im malerischen
Loisachbad.
Mit einem gemeinsamen

Tanzbeganndie fröhlicheAkti-
on. Der Ausdauerlauf startete
dann an der großen Rutsche.
Bunte BecherwurdenmitWas-
sergefülltunddurcheinenPar-
cours mit Aufforderungscha-
rakter balanciert. Es waren
zwei Hindernisläufe aufge-
baut, die die Kinder in hohem
Tempo bewältigten. Koordina-
tive Anforderung war nötig,
um verschiedene Sprünge

durch ausgelegte Reifenmus-
ter zu schaffen. Geworfenwur-
demit verschiedenen Bällen in
abgesteckteZonen.Der Förder-
verein und ein heimischer Bio-
laden spendeten Obst für alle.
Besonders beliebt waren die
Wassermelonen. Zum Gelin-
gen des Festes trug außerdem
bei, dass sich viele Eltern enga-
gierten und die Kinder an den
Stationenbegleiteten. eb

Viel Spaß im Loisachbad

Beim Zonenweitwurf stellen sich die Mädchen und Buben der ersten Klasse im Loisachbad sehr
geschickt an. PRIVAT


